
III. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

246

mäßige und unterschiedslose Gewaltanwendung gegen die
Zivilbevölkerung, einschließlich außergerichtlicher Hinrich-
tungen;

5. ersucht den Sonderausschuss, bis zur vollständigen
Beendigung der israelischen Besetzung die israelischen Poli-
tiken und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, und anderen seit 1967
von Israel besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu
untersuchen, insbesondere die israelischen Verstöße gegen
das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten62, und sich nach Bedarf mit
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im Einklang
mit dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen, um sicher-
zustellen, dass das Wohlergehen und die Menschenrechte der
Völker der besetzten Gebiete gewährleistet sind, und ersucht
ihn, dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je
nach Bedarf Bericht zu erstatten;

6. ersucht den Sonderausschuss außerdem, dem Gene-
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eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats,

unter Hinweis auf die Landkriegsordnung in der Anlage
zum Haager Abkommen IV von 190770, das Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten71 sowie auf die einschlägigen Bestimmungen
des Gewohnheitsrechts, namentlich soweit sie im Zusatzpro-
tokoll I72 zu den vier Genfer Abkommen73 kodifiziert sind,

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses zur
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetz-
ten Gebiete beeinträchtigen74, sowie der einschlägigen Be-
richte des Generalsekretärs75,

in Anbetracht dessen, dass die Förderung der Achtung der
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen völ-
kerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden Ver-
pflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen gehört,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 200476 sowie unter Hinweis auf die Re-
solution ES-10/15 der Generalversammlung vom 20. Juli
2004,

insbesondere Kenntnis nehmend von der Antwort des Ge-
richtshofs, namentlich von seiner Feststellung, dass das Vier-
te Genfer Abkommen71 auf das besetzte palästinensische Ge-
biet, einschließlich Ost-Jerusalems, Anwendung findet und
dass Israel gegen mehrere Bestimmungen des Abkommens
verstößt,

unter Hinweis auf die am 15. Juli 1999 abgehaltene Kon-
ferenz der Hohen Vertragsparteien des Vierten Genfer Ab-
kommens über Maßnahmen zur Durchsetzung des Abkom-
mens in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, auf die von der erneut einberufenen
Konferenz am 5. Dezember 2001 verabschiedete Erklärung
und darauf, dass die Parteien die Umsetzung der Erklärung
weiterverfolgen müssen,

die Initiativen begrüßend und befürwortend, die die Ver-
tragsstaaten des Abkommens im Einklang mit dem gemeinsa-

men Artikel 1 der vier Genfer Abkommen einzeln und ge-
meinsam unternommen haben, um die Einhaltung des Ab-
kommens sicherzustellen,

betonend


